


























 

 

Sprechzeiten: 
Di.-Fr. 9:00 - 12:30 Uhr 
o.n. Vereinbarung 
  
      
 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 
U3 - Rödingsmarkt 
S-Bahn Stadthausbrücke 
  
      
 

 
  

Freie und Hansestadt  Hamburg  
B e hö rd e  f ü r  W i r t s c h a f t ,  Ve rk eh r  un d  I nn o va t i o n  

 
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation,  

  Postfach 112109, 20421 Hamburg 
Rechtsamt 
Verkehrsgewerbeaufsicht 
Omnibusverkehr 

 

Alter Steinweg 4 
D - 20459 Hamburg 
Telefon 040/ 428 41   
Telefax 040/ 4279 41  
Ansprechpartner/in Frau  
Zimmer 0  
E-Mail    
 
Az.: RV 212-2/ÖV249-18 
 
Hamburg, 30.11.2018 

 

 
 
-S. Verteiler 

Nur per Mail 
 

Linienverkehr mit Kraftomnibussen (KOM) nach § 42 i.V.m. §2 Abs. 6 Personenbeförde-
rungsgesetz (PBefG) 
Antrag vom 28.11.2018 auf Wiedererteilung der On-Demand-Verkehr Linie 886 (IOKI) 
Antragsteller: Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vor der Entscheidung über den Antrag zum oben genannten Verkehr hat die Genehmigungsbe-
hörde Unternehmen im Einzugsbereich des beantragten Verkehrs oder Stellen, deren Aufgaben 
durch den Antrag berührt werden, zu hören (§ 14 PBefG).  
 
Die VHH beantragt die Wiedererteilung der On-Demand-Verkehr Linie 886 im Bediengebiet 
Lurup/Osdorf für die Zeit vom 01.01.2019 7:00Uhr bis zum 31.12.2020. 
 
Ergänzend zum bestehenden Angebot sollen nur für diese Linie zusätzliche Haltepunkte entste-
hen, die die Einzugsbereiche auf etwa 200 Meter verringern werden. Mehrere Fahrgastwünsche 
sollen nach Möglichkeit zusammengefasst werden. 
Es werden Fahrten zwischen den Haltestellen im Bediengebiet, Fahrten vom Wunschstandort bis 
zur Haltestelle im Bediengebiet und zurück (Adresse/Haustürbedienung) angeboten werden. 
Das Angebot gilt an allen Wochentagen vom 0:00 bis 24:00 Uhr, alle 20 Minuten. Es kommt der 
HVV-Gemeinschaftstarif zur Anwendung. Für die Einzelkarten Kurzstrecke und Nahbereich gelten 
die relationsbezogenen Fahrpreis-Einstufungen gemäß Anlage. 
Es werden 18 Fahrzeuge mit jeweils sechs Sitzplätzen zum Einsatz kommen. 
 
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den beigefügten Unterlagen. 
 
1. Die Unternehmen im Einzugsbereich des beantragten Verkehrs werden gebeten, sich insbe-

sondere zu folgenden Fragen zu äußern: 
 

Werden die öffentlichen Verkehrsinteressen durch den beantragten Verkehr beeinträchtigt, 
insbesondere weil 
a) der Verkehr mit den vorhandenen Verkehrsmitteln befriedigend bedient werden kann, 
b) der beantragte Verkehr ohne eine wesentliche Verbesserung der Verkehrsbedienung 

Verkehrsaufgaben übernehmen soll, die vorhandene Unternehmer bereits wahrnehmen, 



  

 

 
 
 
 

   
 

c) Sie in der Lage und bereit sind, den beantragten Verkehr im Wege der Ausgestaltung 
eigener Linien selbst durchzuführen bereit sind? Ggf. ist darzulegen, mit welchem Fahrplan 
und welchen Verkehrsmitteln dieses geschehen soll. 

d) es durch neu beantragte Haltestellen zu Überschneidungen mit Ihnen bereits genehmigten 
oder vorrangig von Ihnen beantragten Haltezeiten an den Haltestellen kommt  
(§ 13 Abs. 2 Nr. 2 PBefG)? 

 
2. Die Straßenverkehrsbehörde wird gebeten, sich unter dem Gesichtspunkt der 

Verkehrssicherheit im Sinne des § 13 Abs. 2 Nr. 1 PBefG insbesondere zu folgenden Fragen 
zu äußern: 
Bestehen aus Ihrer Sicht Bedenken gegen  
a) die beantragte Linienführung? 
b) die beantragte Einrichtung oder zusätzliche Benutzung der Haltestellen (§§ 45 Abs. 3 

StVO, 32 BOKraft)? 
 
3. Die zuständigen Träger der Straßenbau- oder Wegebaulast  im Einzugsbereich des 

beantragten Verkehrs werden gebeten, sich insbesondere zu folgenden Fragen zu äußern: 
a) Bestehen aus Ihrer Sicht Bedenken gegen die Durchführung des Verkehrs hinsichtlich des 

Bauzustandes der hierfür vorgesehenen Straßen (§ 13 Abs. 2 Nr. 1 PBefG)? 
b) Erfordert die regelmäßige Benutzung der öffentlichen Wege durch den beantragten Verkehr 

besondere, für den allgemeinen Verkehr nicht erforderliche bauliche Maßnahmen, Anlagen 
oder Zeichen (§ 13 Abs. 4 HWG)? 
 

Die angehörten Fachämter Management des öffentlichen Raumes werden gebeten, dieses 
Schreiben auch an die zuständigen Gemeinde zur Abgabe einer Stellungnahme weiterzugeben 
(§ 14 Abs. 1 Nr. 2 PBefG i.V.m. Abschnitt V Nr. 1.1 Anordnung über die Zuständigkeiten auf 
dem Gebiet des Personenbeförderungsrechts). 

 
4. Die Industrie- und Handelskammer, Fachgewerkschaft und Verkehrsverband etc. werden 

gutachterlich gehört. 
 

Stellungnahmen zu dem Antrag sind zu berücksichtigen, wenn diese binnen zwei Wochen nach 
Kenntnisnahme schriftlich bei der Verkehrsgewerbeaufsicht eingehen (§ 14 Abs. 1 und 2 PBefG). 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den übersandten Unterlagen um Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse des antragstellenden Unternehmens handelt. 
 
 
Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme an die E-Mail Adresse omnibusverkehr@bwvi.hamburg.de. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
 
 
Verteiler  
BfI - VD51 
Bezirksamt Altona-MR 
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation VM 1 
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation RV2 
Handelskammer 
Verband Deutscher Verkehrsunternehmen LG Nord (VDV) und Omnibusverband Nord (OVN) 
Verdi 
S-Bahn Hamburg 
Hamburger Hochbahn AG 
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